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Altersteilzeit Neu – der Entwurf 
 
 
 

 
Im Rahmen des Beschäftigungspaketes II soll es auch zu einer Reform der 
Altersteilzeit kommen. Das sind die derzeit bekannten Eckpunkte (Quelle: 
Univ. Prof. Dr. Franz Schrank): 
 
 

 Ersatzkraftstellung 

Künftig entfällt – auch für die geblockte Altersteilzeit – die Stellung einer 
Ersatzkraft. 

 
 

 Ersatzrate Altersteilzeit-Geld: 

a) bei kontinuierlicher Altersteilzeit: 90 %  

b) bei geblockter Altersteilzeit: 65 % 
 
 

 Zugangsalter 

Das Zugangsalter wird für einige Jahre mit 53/58 eingefroren. 
 
 

 Zugang Teilzeit-Arbeitnehmer: 

Im letzten Jahre vor der Altersteilzeit muss im Ausmaß von zumindest 
60 % der Normalarbeitszeit (bisher: 80 %) gearbeitet worden sein (= 24 
statt bisher 32 Stunden bei 40 Wochenstunden Normalarbeitszeit). 

 
 

 Valorisierung des Altersteilzeit-Geldes: 

Die Valorisierung des Altersteilzeitgeldes soll einheitlich nach Tariflohnindex 
erfolgen (mit Antragsrecht des Arbeitgebers bei höheren Steigerungen, 
sofern Bagatellgrenze von € 50 überschritten wird). 

 
 

 kontinuierliche Altersteilzeit  

Kontinuierliche Altersteilzeit liegt vor, wenn der Durchrechnungszeitraum 
maximal 1 Jahr oder Abweichungen jeweils nicht über 20 % betragen und 
insgesamt ausgeglichen wird. 
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 geblockte Altersteilzeit  

Eine geblockte Altersteilzeit liegt vor, wenn der Durchrechnungszeitraum 
über 1 Jahr oder die „Insgesamt-Abweichungen“ über 20 % betragen. 

 
 

 voraussichtliches Inkrafttreten: 

1. September 2009 
 
Es wird im Einzelfall zu prüfen sein, ob die Altersteilzeitvereinbarung 
noch vor dem September (= Altersteilzeit Alt) oder erst danach (= Al-
tersteilzeit Neu) abgeschlossen werden soll. 
 
Wir werden über die weitere Entwicklung hinsichtlich der Altersteilzeit-Neu-
regelung berichten. 
 
 
 
Für weitere Infos oder Fragen stehen zur Verfügung: 

• Herr Mag. Ernst Patka 
Tel.: 01/24 721-100 e-Mail: ernst.patka@steuer-service.at  

 
• Das HR-Beratungsteam (Mag. Elisabeth David, Michaela Haas, 

Mag. Elisabeth Mayerhofer, Mag. Daniela Mühlberger, Mag. Rainer Kraft) 
 
 
Alle bisherigen Quick News finden Sie auch auf unserer Website http://www.steuer-
service.at/ unter der Rubrik "NEWS". 
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